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Pressemitteilung 
 

Zielvereinbarungen – aber bitte richtig 

Essen, 24.03.2020 – Es ist wieder die Zeit der Zielvereinbarungen 

– und davon hängt im Arbeitsverhältnis einiges ab. Meistens auch 

bares Geld: der Bonus, die variable Vergütung. Rechtsanwalt und 

Fachanwalt für Arbeitsrecht Sebastian Müller, Geschäftsführer des 

DFK – Verband für Fach- und Führungskräfte gibt einen 

Überblick darüber, welche Fallstricke es gibt und worauf man 

achten sollte. Und ja, auch hier wird die Corona-Krise einiges 

durcheinanderbringen – Vereinbarungen sollten dringend 

angepasst werden. 

Mal abgesehen davon, dass die angeblich motivierende Wirkung 

individueller Zielboni eher zu den Mythen des Arbeitslebens gehört 

und damit oft einfach nur viel Bürokratie und Ärger ausgelöst 

werden, sind sie noch weit verbreitet. Zusätzlich zu der vereinbarten 

festen Arbeitsvergütung erhält der Mitarbeiter einen Bonus, der 

dem Grunde und der Höhe nach vom Erreichen vereinbarter Ziele 

abhängig ist. Und dabei gibt es einige Fallstricke.  

Freiwilligkeitsvorbehalte 

Die durch die Zielvereinbarung geregelte Vergütung ist zwar 

erfolgsabhängig, sie bleibt aber Entgelt für die geleistete Arbeit. 

Eine Formulierung, die dem Arbeitgeber das Recht zubilligt, 

trotzdem nach Ablauf der Beurteilungsperiode frei darüber 

entscheiden zu können, ob eine Vergütungszahlung erfolgt oder 

nicht (Freiwilligkeitsvorbehalt) ist dann schlicht unwirksam – wegen 

unangemessener Benachteiligung des Arbeitnehmers nach § 307 

Absatz 1 BGB. Arbeitsrechtsexperte Müller dazu: „Trotzdem finden 

sich diese Klauseln in Verträgen immer wieder. Mit dem Abschluss 

einer Zielvereinbarung werden Leistungsanreize für den 

Arbeitnehmer gesetzt, dann ist auch festgelegt, wie die 

Arbeitsleistung in einer bestimmten Periode optimal erbracht 
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werden soll. Und dann ist es rechtswidrig trotz erreichter Ziele, doch 

die Zahlung zu verweigern.“  

Stichtagsklauseln 

Gleiches gilt für Stichtagsklauseln: Wenn der Bonus 

leistungsabhängig ist, dann darf nicht zusätzlich auch noch die 

Auszahlung davon abhängig gemacht werden, dass man bis zu 

einem bestimmten Zeitpunkt noch ungekündigt im Unternehmen 

tätig ist. „Auch hier gilt: Vereinbartes Arbeitsentgelt kann dem 

Arbeitnehmer über eine Stichtagsklausel oder eine sonstige weitere 

Zahlungsbedingung nicht wieder entzogen werden. Das gilt sowohl 

für Stichtage innerhalb, als auch für Stichtage außerhalb des 

Bezugszeitraums“, so Müller. Natürlich kann der Arbeitgeber 

Betriebstreue etwa durch Halteprämien honorieren, aber dann 

muss er eben eine solche vereinbaren. Er darf die beiden Zwecke 

nicht miteinander vermischen.  

Nach billigem Ermessen 

Es gibt Vergütungsvereinbarungen, die eine Zahlung vorsehen, die 

aus einem variablen Anteil besteht, dessen Höhe sowohl 

hinsichtlich der Erwerbschancen als auch hinsichtlich der 

tatsächlichen Auszahlung vom Arbeitgeber jeweils „nach billigem 

Ermessen“ festgesetzt werden kann. Müller: „Das ist zwar 

grundsätzlich wirksam. Eine Leistungsbestimmung entspricht aber 

dann nur billigem Ermessen, wenn der AG die wesentlichen 

Umstände des Falls abgewogen und die beiderseitigen Interessen 

angemessen berücksichtigt hat. Wenn der Arbeitnehmer die 

persönlichen Ziele erreicht hat, dann kann es nur in seltenen 

Ausnahmefällen keinen Bonus geben – etwa dann, wenn eine 

Insolvenz kurz bevorsteht.“ Die Darlegungs- und Beweislast dafür, 

dass die Leistungsbestimmung der Billigkeit entspricht, trägt aber 

der Arbeitgeber. „Und das wird dann schwer zu beweisen sein“, so 

Müller. In diesem Fall würde im Streit die Bestimmung der Höhe des 

Anspruchs durch Urteil erfolgen.  
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Unterbliebene Zielvereinbarung 

Der Vorgesetzte sollte daran denken, die Ziele mit dem Mitarbeiter 

auch tatsächlich zu vereinbaren, denn allein das Fehlen einer 

Zielvereinbarung lässt den entsprechenden Vergütungsanteil nicht 

ohne Weiteres entfallen. Ansonsten hätte es der Arbeitgeber in der 

Hand, durch die Verweigerung einer Zielvereinbarung den 

Bonusanspruch zu beseitigen. Wenn es laut Rahmenvertrag eine 

Zielvereinbarung sein soll, dann haben beide Seiten die Pflicht, auf 

die andere zuzugehen und auf Ziele hinzuwirken. Tipp von 

Arbeitsrechtler Müller: „Jeder Arbeitnehmer sollte also zumindest 

einmal – und zwar nachweisbar – auch auf den Arbeitgeber 

zugehen und auf Ziele hinwirken, so kann er – wenn immer noch 

keine Ziele kommen – einen Bonus auf Basis von 100% 

Zielerreichung als Schadensersatz verlangen. Denn dann lag es 

nicht an ihm, dass die Ziele nicht vereinbart und damit auch nicht 

erreicht werden konnten.“  

Realistische Ziele 

Insbesondere weiche Ziele müssen transparent definiert werden 

(nicht pauschal „die Kundenzufriedenheit verbessern“) und sie 

müssen realisierbar sein. Und natürlich dürfen Arbeitgeber vom 

Arbeitnehmer nicht Unmögliches verlangen. Auch in einem solchen 

Fall stehen dem Arbeitnehmer gegebenenfalls sogar 

Schadensersatzansprüche zu. Daher sollten dem Arbeitnehmer 

bereits vor Beginn des Geschäftsjahres seine realistischen Ziele 

bekannt gegeben werden, damit dieser von vornherein weiß, 

wonach er seine Arbeit auszurichten hat. 

Wegen Corona-Krise anpassen 

Die Corona-Krise wird – falls die Ziele vorher vereinbart worden sind 

– in vielen Fällen dazu führen, dass Ziele nun deswegen nicht 

erreicht werden können. Sie werden in dem oben genannten Sinne 



  

 

Pressemitteilung DFK – Verband für Fach- und Führungskräfte, Essen
 Seite 4 

 

unrealistisch werden. „Prüfen Sie also Ihre schon vor der Krise 

geschlossenen Zielvereinbarungen. Bei einem solchen 

unvorhersehbaren, äußeren Ereignis verändern sich die Prämissen 

nun grundsätzlich. Deshalb ist hier dringend anzupassen, sobald 

man neue Ziele im Blick hat, ansonsten wird der Sinn der Motivation 

leerlaufen und es wird im Laufe des Jahres unweigerlich Streit 

geben. Wichtig ist, dass nur das geplant und vereinbart wird, was 

tatsächlich planbar ist. Unrealistisch gewordene 

Zielvereinbarungen sind unbedingt zu korrigieren – ob als 

Vorgesetzter oder Mitarbeiter: Sprechen Sie das Thema an und 

passen Sie die Ziele an“, rät Müller. 

Bitte Updaten 

Die Corona-Krise wird vieles verändern – auch in Sachen 

Vergütung. Viele Unternehmen haben bereits die Ziele und auch die 

Gewährung der variablen Vergütung kollektiv ausgerichtet 

beispielsweise in Form eines „Teambonus“. Die Aussicht auf einen 

individuellen Bonus hat viel zu oft dazu geführt, dass die Interessen 

des Unternehmens und die des Einzelkämpfers 

auseinandergelaufen sind – oder die Realität die vor Monaten 

vereinbarten Ziele obsolet gemacht hat. Die Corona-Krise treibt 

dies nun auf die Spitze. In überwiegend agil ausgerichteten 

Unternehmen wird sowieso schon in „Teams“ oder „Squads“ 

gearbeitet. Die Gewährung eines Bonus ausgerichtet auf 

einheitliche Team-, Abteilungs- oder Unternehmensziele setzt den 

entsprechenden finanziellen Anreiz zu Kollaboration auch über 

Abteilungsgrenzen hinweg, kann schneller angepasst werden und 

birgt auch weniger bürokratischen Aufwand. 

Müller: „Denn ob es nun der Streit um den Grad der Zielerreichung 

ist oder ob es um nicht erfolgte Zielvorgaben, die Wirksamkeit von 

Freiwilligkeitsvorbehalten oder Stichtagsklauseln oder nun vor 

allem auch um das individuelle Anpassen der Ziele wegen 

unvorhersehbaren Ereignissen geht – die vielen Reibereien bis hin 
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zu heftigen Streitigkeiten sind kontraproduktiv. Wir brauchen eine 

Änderung der Anreiz-Systeme. Die Energie, die hier reinfließt, sollte 

wahrlich sinnvoller eingesetzt werden.“ 

Zu den arbeitsrechtlichen Konsequenzen in der Corona-Krise – 

auch zu denen hinsichtlich getroffener Zielvereinbarungen – 

werden wir Ihnen in den nächsten Tagen und Wochen (bzw. in der 

nächsten Ausgabe der Perspektiven) weitere Tipps geben. 

Rund um das Thema, was zu tun ist, wenn keine Ziele vereinbart 

werden, finden Sie in diesem Video alle Antworten: 

https://www.youtube.com/watch?v=HsVJ-bogLb4 

Unsere Verbandsanwälte stehen jedem Mitglied zu diesen und 

anderen Fragen als Fachanwälte für Arbeitsrecht als Rechtsberater 

und -vertreter im Rahmen der Mitgliedschaft kostenfrei zur 

Verfügung. 

 

 

Über den DFK – Verband für Fach- und Führungskräfte 

Der DFK ist die branchenübergreifende Stimme der Fach- und Führungskräfte in 
Deutschland. Er vertritt in seinem Netzwerk bundesweit rund 20.000 
Führungskräfte des mittleren und höheren Managements auf politischer und 
wirtschaftlicher Ebene. Kernthemen sind dabei Arbeitsrecht und 
Arbeitsmarktpolitik, Sozialrecht und Sozialpolitik, Steuer- und Bildungspolitik. Die 
Mitglieder des Berufsverbandes erhalten eine umfassende Unterstützung auf 
ihrem Karriereweg z.B. in Form von juristischer Beratung und Vertretung, 
vielfältigen Weiterbildungsangeboten und aktuellen Informationen aus dem 
Berufsleben. Zudem bietet der DFK über seine Regional- und Fachgruppen ein gut 
gepflegtes und weit verzweigtes Kontaktnetzwerk. Dazu laden eigene Strukturen, 
wie beispielsweise für den Führungsnachwuchs (Young Leaders), für 
Geschäftsführer oder ein eigenes Frauennetzwerk, zum Networking ein. Der 
Berufsverband ist in 20 Regionalgruppen gegliedert und hat seine 
Hauptgeschäftsstelle in Essen. Weitere Geschäftsstellen sind in Frankfurt, 
Hamburg, München und Stuttgart. In Berlin ist der Berufsverband mit einer 
Hauptstadt-Repräsentanz vertreten. 

www.dfk.eu 


